
 
 
 
 
 
 

VI. Arbeitshilfe für Gruppenleiter  



ARBEITSHILFE FÜR GRUPPENLEITER 
 
 
1. Grundlage der Aufsichtspflicht 
 

Bei der Vorbereitung und Durchführung von Gruppenveranstaltungen und Ferienfahrten tre-
ten an Gruppenleiter/innen und für die Organisation Verantwortliche immer wieder Fragen 
heran, die sich mit den Begriffen “Aufsichtspflicht” und “Haftung” beschäftigen. 

 
1.1 Unter Aufsichtspflicht ist die Verpflichtung der aufsichtsführenden Person zu verstehen, 

dafür Sorge zu tragen, dass Aufsichtsbedürftige nicht durch sich selbst oder durch Dritte 
Schäden erleiden und dass sie nicht Dritten Schäden zufügen. 
 

1.2 Aufsichtsbedürftig sind in erster Linie Minderjährige, also Personen, die das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. Volljährigen gegenüber besteht - von Ausnahmen abge-
sehen - keine Aufsichtspflicht. Dies sollte jedoch nicht zu der Annahme verführen, der 
Veranstalter von Gruppenfahrten etc. sei Volljährigen gegenüber in keiner Weise zu 
Schutz und Obhut verpflichtet. 
Dies kann durchaus der Fall sein. Allerdings handelt es sich dann nicht um Aufsichts-
pflicht, sondern um allgemeine Rechtspflichten. 

 
1.3 Aufsichtspflichtig ist diejenige juristische (z.B. Jugendamt, Jugendverband, Jugendein-

richtung etc.) oder natürliche (z.B. Eltern) Person, der diese Pflicht aufgrund eines Geset-
zes oder Vertrages obliegt. Kraft Gesetz sind hier zunächst einmal die Personensorgebe-
rechtigten, also meistens die Eltern eines Kindes gemeint: 
§ 1631 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) beschreibt die den Personensorgeberech-
tigten obliegende Personensorge: 

 
“Die Personensorge umfasst insbesondere das Recht und die Pflicht, das Kind zu pflegen, 
zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.” 

 
Die Aufsichtspflicht kann jedoch aufgrund einer privatrechtlichen Vereinbarung (Ver-
trag) oder kraft Gesetz (für ein Jugendamt durch Bestimmung des § 2 KJHG) auf den 
Veranstalter von Ferien- oder sonstiger Maßnahmen übergehen. Die Vereinbarung muss 
nicht schriftlich getroffen werden, um wirksam zu sein. Sie kann stillschweigend gesche-
hen, z.B. durch die Anmeldung zu einer Ferienfahrt. Auf diese beiden Möglichkeiten 
braucht hier nicht näher eingegangen zu werden, da der Umfang der Aufsichtspflicht da-
von nicht berührt wird. Erst bei der Klärung der Frage, welche Person in einem Scha-
densfall in welchem Umfang haft- oder regresspflichtig ist, ist genau zu prüfen, ob die 
Aufsichtspflicht kraft öffentlichen oder privaten Rechts bestand. Immer dann, wenn der 
oder die Personensorgeberechtigte selbst seine Aufsichtspflicht nicht tatsächlich ausüben 
kann (z.B. weil er bei einer Ferienfahrt nicht mitfährt oder aber mitfährt, die Beaufsichti-
gung jedoch der Betreuungsperson obliegt), ist davon auszugehen, dass der Träger (Ju-
gendamt, Jugendverband, Gruppenleiter, Veranstalter) der Maßnahme die Aufsichts-
pflicht wahrzunehmen hat. 

 
Die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht ist dann der unmittelbar mit den Kindern oder 
Jugendlichen  arbeitenden Betreuungsperson  übertragen. Dabei ist der Träger ver- 



pflichtet, durch eine “gehörige Organisation” die Voraussetzungen für eine ordnungsge-
mäße Beaufsichtigung zu schaffen. 

 
Gemeint ist eine der jeweiligen Maßnahme angemessene, die allgemeine Sorgfaltspflicht 
und vorliegende Erfahrungen berücksichtigende Organisation. Hierzu gehören die sorg-
fältige Auswahl des einzusetzenden Personals ebenso, wie die Handlungsanweisung für 
typische und atypische Situationen. 

 
1.4 Die Aufsichtspflicht ist lediglich der juristische Ausdruck für die Tatsache, dass die 

Gruppenleitung für die Gruppenmitglieder eine besondere Verantwortung hat. Das be-
deutet, dass die Gruppenleitung ihren Verstand und (ihre) Umsicht einsetzt, um zu ver-
hindern, dass etwas passiert. Dabei werden keine übernatürlichen Fähigkeiten verlangt, 
sondern “nur” die erforderliche Sorgfalt. 
 

1.5 Merke: 
 

☯ Aufsichtsbedürftige sind in erster Linie Minderjährige 
☯ Aufsichtspflichtig sind entweder die Personensorgeberechtigten oder per Vertrag 

bzw. per Gesetz andere natürliche oder juristische Personen 
☯ Die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht obliegt der unmittelbar mit den Kindern oder 

Jugendlichen arbeitenden Betreuungspersonen. 
☯ Der Träger einer Maßnahme hat die allgemeine Sorgfaltspflicht und die sorgfältige 

Auswahl des Betreuungspersonals zu gewährleisten. 
 
 
2. Umfang der Aufsichtspflicht 
 

2.1 Die Aufsichtspflicht beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem der/die Minderjährige in die Ob-
hut des Aufsichtspflichtigen gelangt, und sie endet da und dort, wo er/sie aus der Obhut 
wieder entlassen wird. Eine Obhut und damit die Aufsichtspflicht kann über einen ge-
dachten oder vereinbarten Zeitpunkt andauern. Werden Kinder z.B. nicht wie vereinbart 
bei Ankunft des Busses von den Eltern abgeholt, so dauert die Aufsichtspflicht an, bis ei-
ne tatsächliche Ausübung dieser Aufsichtspflicht durch die Personensorgeberechtigten 
wieder möglicht ist. 
 

2.2 Die Frage, welche Anforderungen an Organisation und Aufsichtspflicht konkret zu stel-
len sind, was im Einzelnen getan werden muss, lässt sich nicht mit einigen “Faustregeln” 
beantworten. Denn das Maß der gebotenen Aufsicht richtet sich immer nach dem Einzel-
fall und ist von den verschiedensten Faktoren abhängig, wie z.B. Alter und Entwick-
lungsstand des Kindes oder Jugendlichen, Gefährlichkeit der Beschäftigung, örtliche 
Umgebung usw. Ein kleineres Kind ist natürlich intensiver zu beobachten als ein älteres, 
verständigeres. Ein Kind, das sich an einem gefahrenträchtigen Ort aufhält oder mit ei-
nem gefährlichen Spielzeug umgeht, ist ebenfalls intensiver zu beaufsichtigen als ein 
Kind, das einer harmlosen Beschäftigung nachgeht. Insgesamt werden von der Recht-
sprechung strenge Maßstäbe angelegt, sowohl was die Organisation als auch was die 
konkrete Aufsichtsführung selbst anbelangt. Das Betreuungspersonal darf sich grundsätz-
lich nicht damit begnügen, die Minderjährigen über bestehende Gefahren aufzuklären o-
der eine besonders gefahrenträchtige Handlung zu verbieten. 



Vielmehr muss die Einhaltung von Belehrungen und Verboten grundsätzlich auch über-
wacht werden. Oft wird das Betreuungspersonal sogar gehalten sein, die verbotene Hand-
lung überhaupt unmöglich zu machen, indem z.B. das gefährliche Spielzeug weggenom-
men wird. 

 
2.3 Die für die Organisation Verantwortlichen (also z.B. die Leitung des Jugendamtes, des 

Jugendverbandes oder der Jugendeinrichtung) hat die Pflicht, die Personen, die mit der 
konkreten Aufsichtspflicht betraut werden sollen, 
� sorgfältig auszusuchen, 
� ausreichend einzuweisen, 
� den Gesamtrahmen für die Durchführung von Veranstaltungen zu konkretisieren und 
� insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit der Teilnehmer auf die Beachtung allge-

mein bekannter und ggf. besonderer Sicherheitsmaßnahmen hinzuweisen (z.B. durch 
Dienstanweisungen, Schulungsveranstaltungen). 

 
Zeigt sich, dass die mit der Aufsichtspflicht betraute Person aufgrund mangelnder Erfah-
rung o.ä. überfordert war, so liegt ggf. ein Organisationsfehler vor, der im Falle eines 
Unglücks zur Haftung führen kann. Dasselbe gilt, wenn zuwenig Aufsichtspersonen ein-
gesetzt wurden und die einzelne Aufsichtsperson deshalb überfordert war. 

 
2.4 Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft haben gezeigt, dass zur Abschätzung 

der möglichen Risiken unter Auswahl der erforderlichen Abwehrvorkehrungen die per-
sönlichen Erfahrungen und Qualifikationen des Betreuungspersonals oder der Vorgesetz-
ten (einschließlich der Leitung des Jugendamtes, des Jugendverbandes, der Jugendein-
richtung) allein nicht mehr ausreichen, sondern die Einschaltung von Fachleuten erfor-
derlich sein kann. So empfiehlt es sich z.B. bei der Planung einer Bergwanderung die 
Bergwacht oder den Alpenverein mit einzubeziehen. 
 
Das Studium von Fachliteratur allein kann die Information von Ortskundigen nicht erset-
zen. 

 
Merke: 

 
� Aufsichtspflicht beginnt mit Übernahme der/des Minderjährigen aus der Obhut bei 

Personensorgeberechtigten (i.d.R. Eltern) und endet erst wieder bei Übergabe an die 
Personensorgeberechtigten. 

 
� Das Maß bei Aufsichtspflicht richtet sich immer nach dem Einzelfall und nach dem 

Alter- bzw. der Einsichtsfähigkeit des Aufsichtspflichtbedürftigen. 
 

� Aufsichtspflichtige (Gruppenleiter-/in) sollten in der Leitung von Gruppen erfahren 
sein und entsprechende Lehrgänge mitgemacht haben. 

 
� Viele “Gefahren” können schon im Vorfeld einer Maßnahme/Aktion durch eine ver-

nünftige und sorgfältige Planung und Vorbereitung vermieden werden. 



3. Aufsichtspflicht aus zivilrechtlicher Sicht 
 

3.1 Der Rahmen für eine mögliche Haftung ist der § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) 
Abs. 1: “Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, das Eigentum oder sonstiges Recht 

eines anderen verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des entstandenen Schadens 
verpflichtet”. 

 
Abs. 2: “Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein dem Schutz des 

anderen bezweckendes Gesetz verstößt”. 
 

3.2 Wird ein solches Rechtsgut, wie in § 823 genannt, oder ein Schutzgesetz (z.B. durch Ei-
gentumsdelikt) fahrlässig oder vorsätzlich verletzt, dann muss der entstandene Schaden 
ersetzt werden. Richtet ein Gruppenmitglied einen solchen Schaden bei einem Dritten an, 
haftet die Gruppenleitung als Aufsichtsperson, wenn sie die Aufsichtspflicht verletzt hat. 

 
Hierzu sagt der § 832 BGB: 

 
Abs. 1: “Wer kraft Gesetz zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, die 

wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustands 
der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den diese 
Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn 
er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger Auf-
sichtsführung entstanden sein würde.” 

 
Abs. 2: “Die gleiche Verantwortung trifft denjenigen welcher die Führung der Aufsicht 

durch Vertrag übernimmt”. 
Dieser Absatz ist für die Gruppenleitung und ihre Pflichten maßgebend. 

 
3.3 Da die Rechtssprechung zum Problem der Aufsichtspflichtverletzung nicht einheitlich ist, 

im folgenden einige “Regeln” bei deren Beachtung eine Haftung weitgehend ausge-
schlossen ist, weil der Aufsichtspflicht genügt wird: 
 
1. Die Gruppenleitung muss die Gruppenmitglieder auf die Vermeidung aller möglichen 

Gefahren hinweisen (einschließlich strafbarer Handlungen) und die Gruppenmitglie-
der entsprechen warnen. 
 

2. Die Gruppenleitung muss darauf achten, dass ihre Hinweise und Warnungen befolgt 
werden. Eine Überwachung auf Schritt und Tritt ist nicht zu verlangen, wenn sie von 
der Wirkung ihrer Mahnungen überzeugt sein kann. 

 
3. Sollten Hinweise, Mahnungen und Warnungen nichts fruchten, muss die Gruppenlei-

tung Maßnahmen treffen, die beachtet werden. Unterlässt sie dieses, so kann ihr das 
als mangelnde Ausübung der Aufsichtspflicht ausgelegt werden. Die Gruppenleitung 
sollte hier nicht zu leichtfertig sein, unter Umständen sind härtere Maßnahmen ange-
bracht. 



3.4 Bei all diesen Punkten kommt es auf die gesamten Umstände des Einzelfalls an. Eine we-
sentliche Rolle spielt das Alter, die persönliche Eigenart, der Entwicklungsgrad und das 
Maß der Einsichtsfähigkeit des Aufsichtsbedürftigen. 

 
3.5 Merke: 

 
� Für die Aufsichtspflicht bedeutsame §§ des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 

sind die §§ 823 und 832. 
 

� Die Gruppenleitung ist verpflichtet, auf mögliche Gefahren hinzuweisen und 
muss darauf bedacht sein, dass diese Hinweise auch befolgt werden. 

 
� “Härtere Maßnahmen” können sein, z.B. Abbruch einer Veranstaltung, Wegfall 

eines Ausfluges, Ausschluss eines Gruppenmitgliedes von einer Veranstaltung 
etc. 

 
 
4. Aufsichtspflicht aus strafrechtlicher Sicht 
 

4.1 Für die Verletzung der Aufsichtspflicht gibt es keinen speziellen Paragraphen des Straf-
gesetzbuches (StGB). 
Begeht ein Gruppenmitglied oder eine Betreuungsperson eine strafbare Handlung, wird 
der entsprechende Paragraph des StGB herangezogen. 

 
Hierzu einige Beispiele: 

 
Fordert der Gruppenleiter/die Gruppenleiterin ein Gruppenmitglied zu einem Delikt auf, 
so kann die Gruppenleitung bestraft werden, wenn sie 

 
a) als MittäterIn oder TäterIn selbst großes Interesse an der Tat hat, ohne selbst an der 

Ausführung teilzunehmen; 
 

b) als AnstifterIn, ein Gruppenmitglied zu der Tat bestimmt hat, ohne selbst an der Aus-
führung teilzunehmen; 

 
c) einem Gruppenmitglied bei einer Straftat behilflich ist, ohne diese als eigene zu wol-

len. 
 

4.2 Des Weiteren kann die Gruppenleitung bestraft werden, wenn sie selbst gegenüber ihren 
Mitgliedern straffällig wird: 
Zu nennen sind hier im Strafgesetzbuch (StGB); 

 
 §§ 174 ff  StGB  Sexualdelikt 
 §   202  StGB  Briefgeheimnis 
 §§ 223 ff  StGB  Körperverletzung 
 §   303  StGB  Sachbeschädigung 

 
(siehe auch Punkt 6 “Spezielle juristische Probleme”). 



4.3 Als Ordnungswidrigkeit - diese Taten werden mit Geldstrafen belegt - werden Verstöße 
gegen die öffentliche Ordnung (unzulässiger Lärm, Belästigung der Allgemeinheit o.ä.) 
geahndet. 
 

4.4 Merke: 
 

- Die Gruppenleitung hat Vorbildcharakter-, eine evtl. Inkonsequenz von Seiten der 
Gruppenleitung überträgt sich auch auf die Gruppenmitglieder. Wer als Gruppenlei-
tung gegen Regeln und Gesetze verstößt, dann von den Gruppenmitgliedern nicht das 
Gegenteil erwarten! 

 
 
5. Rechtsfolgen bei Verstößen gegen die Aufsichtspflicht 
 

5.1 Wird die Aufsichtspflicht oder Organisationspflicht nicht ordnungsgemäß erfüllt und 
kommt es infolgedessen zu einer Schädigung des Minderjährigen oder eines Dritten, 
stellt sich die Frage nach der Haftung. Eine schuldhafte Verletzung der Aufsichts- oder 
Organisationspflicht kann sowohl bezüglich des Entstehens von Schadensersatzansprü-
chen als auch in strafrechtlicher Hinsicht bedeutsam sein. 
 

5.2 Ist als Veranstalter der Ferienmaßnahme eine Behörde (z.B. Jugendamt) aufgetreten, so 
kann der Geschädigte grundsätzlich nur die Körperschaft in Anspruch nehmen, der diese 
Behörde angehört (§ 839 BGB in Verbindung mit Artikel 34 GG). Der/die einzelne Be-
dienstete haftet dem Geschädigten nicht unmittelbar. Nur unter bestimmten Vorausset-
zungen haftet er/sie mittelbar, nämlich dann, wenn er/sie vom Dienstherrn in Regress ge-
nommen werden kann. Ist als Veranstalter eine private Organisation oder eine Privatper-
son aufgetreten, so haftet dem Geschädigten gegenüber neben dem Veranstalter auch 
der/die einzelne Bedienstete unmittelbar. 

 
5.3 Strafrechtliche Konsequenzen einer schuldhaften Aufsichtspflichtverletzung kann eine 

Bestrafung wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung zur Folge haben. In 
Strafprozessen wegen Aufsichtspflichtverletzung wird meist der Vorwurf erhoben, dass 
fahrlässig unterlassen worden sei, was einer umfassenden Beaufsichtigung bzw. Organi-
sation entsprochen hätte und dadurch z.B. der Tod/die Körperverletzung mitverursacht 
worden sei. Dieser Vorwurf kann sich nicht nur gegen die unmittelbar für die Betreuung 
und Aufsicht zuständigen Personen richten, sondern als sogenanntes “Organisationsver-
schulden” auch (oder nur) gegen deren Vorgesetzte. 
Vorwürfe gegen die Vorgesetzten beziehen sich zumeist auf unzureichende Anleitung, 
Vorgaben, Kontrollen und Auswahl des Personals. 
 

5.4 Für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst ist neben einem Strafverfahren oder ggf. einer 
Schadensersatzpflicht der Körperschaft (oder auch einer anderweitigen Inanspruchnah-
me) ein Disziplinarverfahren möglich. 



5.5 Merke: 
 

- Die Auswahl des Personals (Gruppenleiter/in), dessen Schulung, Anleitung und Kon-
trolle, spielt bei der Vermeidung von Aufsichtspflichtverletzungen eine bedeutende 
Rolle (siehe auch Punkt 8). 

 
 
6. Spezielle juristische Probleme 
 

6.1 Eigentumsrechte 
 
Will die Gruppe zelten, sollte sie zunächst mit dem Eigentümer des gewünschten Zelt-
platzes Kontakt aufnehmen, damit die Erlaubnis zum Zelten erteilt wird. 
 
Ebenso sollte die Gruppe sich, wenn ein Gewässer in der Nähe ist, erkundigen, wem das 
angrenzende Grundstück gehört und den Eigentümer ggf. um Erlaubnis fragen, baden zu 
dürfen. 
 
Bei unerlaubtem Zelten und Baden hat der Eigentümer das Recht, beides zu verbieten 
und evtl. entstandenen Schaden in Rechnung zu stellen und ggf. einzuklagen. 

 
6.2 Umweltschutz 

 
Das Thema “Umweltschutz” ist in Jugendgruppen häufig ein Anlass zu Veranstaltungen, 
Aktionen oder Diskussionen. 
 

Zu Lagern und Fahrten gehört jedoch nicht nur die theoretische Auseinandersetzung mit 
dem Umweltschutz, sondern auch die praktische: 
 

- Dünen z.B. sind ein notwendiger- und lebenswichtiger Schutz vor Überflutungen; 
- Wiesen von Bergbauern sind notwendige Grundlage für die Viehwirtschaft; 
- bebautes Ackerland ist schützenswert, weil es unsere Nahrung liefert und sollte daher 

nicht betreten werden;  
 

Ebenso sollte der Zeltplatz der Gruppe nach der Abreise nicht wie eine Müllhalde ausse-
hen. 

 
6.3 Wald-, Feld- und Forstschutz 

 
Lagerfeuer und Kochstellen sind meist notwendige Erscheinungen beim Zelten. Hierbei 
sind einige Bestimmungen zu beachten: 
 

- nach dem StGB wird bereits fahrlässige Brandstiftung (§ 309 StGB), die durch Fun-
kenflug o.ä. entsteht, bestraft. Nach § 310a StGB wird die Herbeiführung einer 
Brandgefahr, die fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurde, strafrechtlich ver-
folgt. 

- Bei der Gemeindeverwaltung sollte der Gruppenleiter sich nach den Landes- bzw. 
Ortsvorschriften erkundigen, die Feuer zu bestimmten Zeiten verbieten. 

- Wald- und Flurgewächse sind grundsätzlich kein Allgemeingut. Das Abbrechen und 
Entfernen von Bäumen, Ästen, Sträuchern u.ä. ist also verboten. Auch hier kann der 
Eigentümer Strafantrag stellen und Schadensersatz verlangen. 



- Ebenso wie Walderzeugnisse gehören Wild und Fische dem Jagd- bzw. Fischberech-
tigten, der gegen unberechtigte Eingriffe ebenfalls Eigentumsrechte geltend machen 
kann. Jagd- und Wildfischerei ist nach §§ 292, 293 StGB strafbar. 

 
6.4 Merke: 

 
- “Die Natur braucht uns (und unseren Abfall) nicht - aber wir brauchen die Natur!”. 
 

 
 
7. Jugendschutz 

 
Spezielle Jugendschutzgesetze werden für die Lebensbereiche erlassen, in denen nicht mit 
angemessener Rücksicht auf Kinder und Jugendliche gerechnet werden kann und die außer-
halb der Aufsichtsmöglichkeiten von Eltern oder anderen mit der Erziehung Beauftragten 
liegen. Das sind vor allem die öffentliche Umwelt und die Arbeitswelt. Daneben gibt es ein 
Gesetz, das Einschränkungen in der Verbreitung jugendgefährdender Schriften enthält und 
sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Arbeitsleben bedeutsam ist. 

 
7.1 Jugendschutz in der Öffentlichkeit 

 
soll sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche in der öffentlichen Umwelt keinen Ge-
fährdungen ausgesetzt werden, die Verantwortlich handelnde Aufsichtspersonen nicht zu-
lassen würden. Es kann Erziehung nicht ersetzen, ab es kann dazu helfen, sie zu ermögli-
chen. Gefährdungen für das körperliche, geistige oder seelische Wohl von Kindern und 
Jugendlichen können aber in der modernen Gesellschaft so vielgestaltig sein, dass eine 
erschöpfende Regelung aller Gefährdungsmöglichkeiten nicht denkbar ist. Der Gesetzge-
ber hat deshalb eine Generalklausel vorangestellt, die zuständige Behörden und andere 
Stellen auffordert, Kinder und Jugendliche von allen Orten zu entfernen, wo ihnen solche 
Gefahren drohen. Das können z.B. Orte sein, wo die Gefahr von Straftaten oder eine be-
sondere drohende Gefährdung oder einer Gefährdung durch Prostitution oder eine beson-
dere Unfallgefahr u.a.m. besteht. 

 
7.2 Jugendschutz im Arbeitsleben 

 
Wirtschaftsbetriebe dienen in erster Linie der Produktion und der Erbringung von Dienst-
leistungen. Nur am Rande, nämlich zur Ausbildung des Berufsnachwuchses nehmen sie 
auch Erziehungs- bzw. Bildungsaufgaben wahr. Damit Jugendliche nicht überfordert und 
geschädigt werden, wurde das Jugendarbeitsschutzgesetz erlassen. Es soll Schutz vor 
körperlichen, seelischen und sozialen Schädigungen bieten. 

 
7.3 Jugendschutz vor Medieneinflüssen 

 
Die Entwicklung junger Menschen wird auch indirekt über Medien beeinflusst. Sie erhal-
ten Informationen und lernen Verhaltensweisen, wie sie auch sonst durch die Beobach-
tung und aus Reaktionen der Umwelt lernen. Das Angebot ist so vielfältig und gleichzei-
tig so unkontrollierbar zugänglich, dass Eltern und Erzieher nicht in der Lage sind, schä-
digende  Einflüsse von Kindern und Jugendlichen  fernzuhalten. Deshalb 



schränkt das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften deren Vertrieb so 
ein, dass sie in der Regel nicht in die Hände von Jugendlichen gelangen können. Es gilt 
entgegen seiner Überschrift nicht nur für Schriften, sondern auch für Ton- und Bildträger, 
Abbildungen und andere Darstellungen. 

 
7.4 Merke: 

 
Kinder und Jugendliche brauchen Schutz, weil 
 

	 sie körperlich noch nicht ausgewachsen und damit noch nicht voll belastbar sind 
 

	 unsere komplizierte Gesellschaft hohe Lernanforderungen an sie stellt, die viel Zeit 
erfordern 

 

	 seelische Schädigungen in Kindheit und Jugendalter schwer heilbar sind 
 

	 die Schädigungen von Kindern und Jugendlichen die gesamte Gesellschaft und jeden 
einzelnen mit schädigen. 

 
 
8. Betreuungspersonal 

 
Der Auswahl des Betreuungspersonals kommt entscheidende Bedeutung zu. Pädagogische 
Fähigkeiten, Wissen und Können entscheiden über den Erfolg der Maßnahme. Die Betreu-
ungsperson wird nur dann eine pädagogisch tragbare Beziehung zu ihrer Gruppe und zum 
einzelnen Kind oder Jugendlichen herstellen, wenn sie bereit ist, jedes Gruppenmitglied an-
zunehmen und in seiner Art zu akzeptieren. Organisationstalent, die Fähigkeit zu improvisie-
ren und die Fähigkeit zur Flexibilität in der Programmgestaltung bei Änderungen der Gege-
benheiten (Wetter usw.), zusammen mit den theoretischen und praktischen Fähigkeiten sind 
notwendige Voraussetzungen für einen erfolgreichen Verlauf der Maßnahme. 

 
8.1 Vorbereitende Besprechungen, das Einstellen auf die Gruppe, das Wissen um die ver-

schiedenen Spielmöglichkeiten und Programmpunkte sind ebenso wichtig, wie das Ken-
nen lernen der Betreuungspersonen untereinander. Die Betreuungspersonen müssen die 
Bereitschaft mitbringen, selbst Regeln und Gebote einzuhalten, zu beachten und auf de-
ren Einhaltung zu drängen; sowohl der Gruppe als auch dem Team gegenüber. Ordnun-
gen setzen Grenzen und verlangen nicht nur Anpassung, sondern auch immer wieder die 
Zurücknahme eigener Wünsche und Vorstellungen. 
 
Die Zahl des Betreuungspersonals sollte nach den Erfahrungen so bemessen sein, dass 
eine Gruppe bei mehrtägigen Maßnahmen höchstens 8 Kinder/Jugendliche pro Betreu-
ungsperson umfasst. Eine Überbelastung der Betreuungsperson muss unter allen Um-
ständen vermieden werden. Um Ausfälle von Betreuungspersonen oder auch besonderen 
Gefahrensituationen gerecht zu werden, sollten im Durchschnitt auf eine Betreuungsper-
son nicht mehr als 8 Kinder kommen. 

 
Bei Tagesausflügen sollte eine Gruppe bei 5 Betreuungspersonen höchstens 50 Teilneh-
mer umfassen, damit u.U. auch Untergruppen gebildet werden können. Bei größeren 
Gruppen empfiehlt sich, dass es eine Gesamtleitung gibt. 
Als Betreuungsperson kommen in Frage: 




 hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter, 

 erfahrene Mitarbeiter aus Projekten, Einrichtungen und Verbänden der Jugendhilfe, 

 Studenten der pädagogischen Hoch- und Fachhochschulen. 

 
8.2 Sexueller Missbrauch 

 
Auch vor Jugendgruppen, -verbänden und -einrichtungen sollte das Thema “Sexueller 
Missbrauch” nicht halt machen. Information ist hier das beste Mittel zur Verhinderung 
des Missbrauchs an Mädchen und Jungen. Im Faltblatt des “Vereins zur Prävention von 
sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V.”, Bielefeld, heißt es: 
“Es ist sexueller Missbrauch, wenn eine Person ihre Machtposition oder die Unwissen-
heit, das Vertrauen oder die Abhängigkeit eines Mädchens oder Jungen zur Befriedigung 
der eigenen sexuellen Bedürfnisse benutzt.” 

 
Das Betreuungspersonal in Jugendverbänden, -einrichtungen und bei Trägern von Ferien-
freizeiten sollte mit dem Thema “Sexueller Missbrauch” vertraut sein, um sensibel auf 
evtl. Fragen oder auch auf Fälle von sexuellem Missbrauch reagieren zu können. 

 
Informationsmaterial zu diesem Thema gibt es bei verschiedenen Vereinen, die auch Re-
ferenten/innen für Informationsabende/-veranstaltungen haben. 

 
Adressen von Vereinen, die zur Prävention von “sexuellem Missbrauch” arbeiten, gibt es 
im Jugendamt. 

 
Merke: 

 
- Wichtige Voraussetzungen für die Leitung einer Gruppe, Maßnahme oder Freizeit ist die 

Schulung und Anleitung von Gruppenleitern/-innen durch erfahrene pädagogische Fachkräfte 
in den Jugendverbänden, -einrichtungen oder Gruppen! 

 
 
9. Hinweise über Art und Umfang einer Ferienmaßnahme 

 
Ferien- und Erholungsmaßnahmen haben den Sinn und die Aufgabe, bei Kindern und Ju-
gendlichen die geistige und körperliche Entwicklung und Entfaltung zu fördern, soziales 
Verhalten einzuüben und die Spiel- und Bewegungsbedürfnisse zu befriedigen. 

 
9.1 Ziel einer Ferienmaßnahme ist es darüber hinaus, Kindern und Jugendlichen eine Zeit der 

Erholung und Regeneration zu schaffen; Abstand von den alltäglichen Aufgaben und der 
gewohnten Umgebung, Schaffung von Freiräumen, Aufarbeitung von Schulproblemen 
und Alltagskonflikten. Auf dieser Grundlage ist eine Maßnahme aufzubauen. 



9.2 Zum organisatorischen Ablauf einer Maßnahme gehört die Erstellung eines Rahmen-
plans. Dieser soll enthalten: 
Programmschwerpunkte, Festlegung der Verantwortungsbereiche und Zuordnung zu 
Betreuungspersonen, z.B. offizielle Vertretung der Gruppe nach außen, Verwaltung des 
Handgeldes, des Taschengeldes der Kinder/Jugendlichen. 
 

9.3 Handgeld kann verwandt werden für Ausflugsfahrten, Besichtigungen, Veranstaltungen, 
Eintrittsgelder, für Schwimmen, Taxifahrten, bei Krankheiten, für Geburtstagsgeschenke 
oder sonstige Feiern, Reise und Getränke bei Feten. Über die Ausgabe des Handgeldes ist 
eine Abrechnung anzufertigen unter Beifügung der Originalbelege und einer Begründung 
für die Ausgaben. 
 

9.4 Zu Beginn der Maßnahme erhält die Gruppenleitung von den Eltern der Teilnehmer ei-
nen Umschlag mit folgenden Unterlagen: 
 
� Personalausweis oder Pass, Taschengeld (u.U. in der jeweiligen Landeswährung), 

 
� Impfpass, Krankenschein (internationaler), Erklärung über evtl. Krankheiten und 

Arzneien, 
 

� Einverständniserklärung für Schwimmen, Ausgang, Ausflugsfahrten, Wanderungen. 
 

9.5 Das Taschengeld der Teilnehmer ist in Verwahr zu nehmen, in Raten je nach Bedarf aus-
zuzahlen. Die Auszahlung ist mit Datum und Höhe des Betrages zu vermerken und vom 
Empfänger zu quittieren. 
 

9.6 Körperliche Strafen dürfen nicht vorgenommen werden. Treten bei einzelnen Teilneh-
mern massive Schwierigkeiten auf, die den Ablauf der Erholungsmaßnahme erheblich 
beeinträchtigen, so obliegt es der Leitung und dem Betreuungsteam geeignete Maßnah-
men zu überlegen und durchzuführen. 

 
9.7 Bei Elternbesuchen am Ferienort (möglichst zu vermeiden), kann eine befristete Beurlau-

bung aus der Gruppe erfolgen, die Eltern übernehmen während der Beurlaubung wieder 
die Aufsichtspflicht. 

 
9.8 Um das Risiko von Ferienmaßnahmen kalkulierbar zu machen und einzuengen, ist eine 

gründliche und umfassende Planung und eine verantwortungsvolle und gewissenhafte 
Durchführung notwendig. Einen Anhaltspunkt (aber nicht mehr), welche Faktoren bei der 
Durchführung von Ferien- und Gruppenveranstaltungen maßgebend sein können, soll die 
nachfolgende Aufstellung geben. Sie ist nur beispielhaft und kann keinesfalls auch nur 
annähernd vollständig sein. Auch die Beachtung aller genannten Faktoren entbindet nicht 
davon, genau abzuklären - ggf. unter Einschaltung von Fachleuten -, welche weiteren 
Faktoren bei einer konkret geplanten Maßnahme noch zu berücksichtigen wären. 



� Teilnehmer 
 

Altersstufen 
Gruppengröße 
Bekanntheit mit dem Betreuungspersonal 
Bekanntheit der Gruppenmitglieder untereinander 
Homogenität der Gruppe 
Vertrautheit mit den zu erwartenden Gegebenheiten und Risiken 
Verhaltensauffälligkeiten 
Krankheiten, Behinderungen, Belastbarkeit 
Besonderheiten (Untergruppen, Beziehungsstrukturen) 
besondere Fähigkeiten (Freischwimmer usw.) 
Versicherungsschutz. 

 
� Betreuungspersonal 

 

Anzahl 
Alter 
Bekanntheit untereinander 
Vertrautheit mit zu erwartenden Gegebenheiten und Risiken 
Verhaltensauffälligkeiten 
Krankheiten, Behinderungen, Belastbarkeit 
Ausbildung, pädagogische Befähigung 
Erfahrungen (Fremdsprachen, Auslandsaufenthalt usw.) 
Führungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen 
Entscheidungssicherheit, Verantwortungsfähigkeit 
Flexibilität, Organisationstalent 
Versicherungsschutz 
besondere Fähigkeiten (Führerschein) 
Vorbereitungstreffen (Schulung) 
Auswertungstreffen 

 
� Ausrüstung 

 

Schuhwerk, Regen-, Sonnen- und Kälteschutz 
Kopfbedeckung, Kleidung zum Wechseln 
Zusatzausrüstung für spezielle Vorhaben (Schwimmwesten, Flickzeug, Zelte) 
Werkzeug, Ersatzteile, Geld 
 

� Verkehrsmittel und Verkehrswege 
 

Gepäck- und evtl. Lebensmittelbeförderung 
Personenbeförderung 
öffentliche Verkehrsmittel (Fahrpläne usw.) 
Privatfahrzeuge (Betreuungspersonal, Eltern) 
amtseigene/bzw. verbandseigene Fahrzeuge 
Fahrräder 
Wanderkarten, Straßenkarten 



� Verpflegung 
 

Menge pro Kopf und Tag bei Selbstverpflegung mitgeführt, unterwegs kaufen, am 
Ort kaufen, Haltbarkeit, Kochgelegenheiten 

 
� Entsorgung 

 

Müll 
Toilettenfrage 

 
� Übernachtung 

 

feste Unterkunft, mit oder ohne Bettwäsche 
Zelte (Waschgelegenheiten) 

 
� Beschäftigungen 

 

Spiele für drinnen und draußen 
Geländespiele, baden, schwimmen 
Radtouren am Ort, Bergwanderungen, Besichtigungen 

 
� Abweichender Programmverlauf 

 

vorzeitige Rückführung von Teilnehmern 
witterungsbedingte Programmänderungen 
Krankheitswelle (Grippe, Durchfall) 
Ausfall einer Betreuungsperson 

 
� Genehmigungen und Erlaubnisse 

 

Einverständniserklärungen der Personensorgeberechtigten 
(schwimmen, wandern usw.) 
Landschafts- und Naturschutzgebiete 

 
� Sicherheit 

 

ausreichende Aufsicht auch bei speziellen Unternehmungen oder Ausfall einer 
Betreuungsperson 
Erste-Hilfe-Tasche und Erste-Hilfe-Kenntnisse des Betreuungspersonals 
ärztliche Versorgung am Ferienort (Krankenhaus, Arzt) 
Rettungsschwimmer 
Telefonnummern von Arzt, Krankenhaus, Krankenwagen Feuerwehr am Ferienort 
Telefonnummern der Teilnehmer zu Hause bzw. des Aufenthaltsortes der 
Erziehungsberechtigten zur Zeit der Maßnahme 

 
� besondere Gefahren 

 

durch Tiere (Schlangen, Insekten) 
giftige Pflanzen 
Baustellen 
Waldbrandgefahr 
Orientierungsverlust 
Gewässer (Badeverbote, Strömungen, Wehre, Gezeiten) 
Landschaft (Sumpf, Höhlen, Stollen, Lawinen, Steinschlag, Sperrgebiete) 



9.9 Merke: 
 

Diese Liste soll und kann nicht die befähigte Betreuungsperson ersetzen, die mögliche 
Gefahren rechtzeitig vor Ort erkennt, ihnen vorbeugt und sie meistert. 

 
Sie kann aber eine Hilfe auch für verantwortliche Vorgesetzte sein, um zu prüfen, ob “auf 
der Hand liegende Faktoren” bereits bei der Planung einer Maßnahme berücksichtigt 
wurden. 

 
 
10. Grundregeln für Fahrt, Lager- und Ferienaufenthalte 
 

a) Baden 
 

Vorher erkundigen, wo man sicher unter Aufsicht schwimmen bzw. baden kann. 
Wer kann, wer darf schwimmen? 
Schriftliche Erlaubnis der Personensorgeberechtigten einholen und das Können überprü-
fen. 

 
b) Bahnfahren 

 
Hinweisen auf die Gefahren auf dem Bahnsteig und im fahrenden Zug (siehe auch Pkt. 
11). Ein- und Aussteigen vorher festlegen (Reihenfolge). 

 
c) Briefgeheimnis 
 

Keine Betreuungsperson ist berechtigt, ein- oder ausgehende Post der Teilnehmer zu le-
sen oder zurückzuhalten. 

 
d) Drogen 
 

Drogen aller Art sind verboten 
 

e) Erste-Hilfe 
 

Immer eine gutsortierte Erste-Hilfe-Ausrüstung mitnehmen. 
An Fahrten und Lagern sollte möglichst eine Betreuungsperson, die eine Erste-Hilfe-
Ausbildung mitgemacht hat, teilnehmen. Medikamente dürfen nur vom Arzt verabreicht 
werden! Erste Hilfe ersetzt nicht den Arzt! 

 
f) Krankheit 

 
Vor der Fahrt von den Teilnehmern Krankenscheine geben lassen. Welche Teilnehmer 
müssen Medikamente einnehmen (schriftlich geben lassen, evtl. Allergien berücksichti-
gen, Zahnspangen). 



g) Radtour 
 
Fahrräder vor Fahrtbeginn auf Verkehrssicherheit überprüfen. Fahrtordnung festlegen. 
Nicht zu schnell fahren. Verkehrsgebote und -verbote durchsprechen. Immer eine 
Betreuungsperson an der Spitze und am Ende. 

 
h) Sachschäden 
 

Es sind in der Regel nur solche Sachschäden versichert, die von Teilnehmern Dritten zu-
gefügt werden. Nicht versichert sind im Allgemeinen Schäden, die Teilnehmer sich ge-
genseitig oder sich selbst zufügen. 

 
i) Trampen 
 

Trampen sollte grundsätzlich verboten sein; es sei denn, dass vorab eine schriftliche Ein-
verständniserklärung der Eltern eingeholt wurde. 

 
j) Unfall 
 

Unfallverletzte sicher lagern. Erste Hilfe leisten, zum Arzt bzw. bei schweren Unfällen 
Krankenwagen anfordern. 

 
k) Waffen 
 

Über ein Verbot bzw. die Erlaubnis von Waffen (z.B. Messer mit feststehender Klinge) 
sollte eine einheitliche Regelung für alle Teilnehmer gelten. 

 
l) Wandern 
 

Die Teilnehmer nicht überfordern. Vorher bei Einheimischen nach günstigen und siche-
ren Routen erkundigen. Entsprechende Ausrüstung mitnehmen. Besondere Gefahren ein-
kalkulieren (auch hier Erlaubnis einholen). 

 
 
 

Merke: 
 

Auf die vorstehenden Grundregeln müssen die Teilnehmer-/innen hingewiesen werden, 
sei es schriftlich oder mündlich, wenn die Regeln beachtet werden sollen. 

 
Ein fehlender Hinweis kann u.U. als Aufsichtspflichtverletzung ausgelegt werden. 



11. Hinweise für Eisenbahn- und Omnibusfahrten 
 

� Die Betreuungspersonen haben sich über ihren Auftrag und ihre Person auszuweisen: 
 
Dies geschieht durch den Begleitausweis des Veranstalters, den Gruppenleiterausweis, 
Pass oder Personalausweis. 

 
� Die Betreuungspersonen haben sich rechtzeitig vor Abfahrt des Zuges oder Omnibusses 

am Treffpunkt einzufinden. 
 

� Die Anwesenheit der Kinder/Jugendlichen ist anhand einer Teilnehmerliste zu kontrollie-
ren. 

 
� Nehmen Kinder/Jugendliche an der Fahrt nicht teil, so ist bei einer Bahnfahrt die gerin-

gere Teilnehmerzahl auf dem Beförderungsschein am Ausgangsbahnhof festzuhalten, 
evtl. beim Zugleiter. Auch nicht benötigte Reservierungen müssen durch den Zugschaff-
ner bescheinigt werden, um Gebühren erstattet zu bekommen. 

 
� Den Kindern/Jugendlichen ist bei der Beförderung und Unterbringung des Gepäcks Hilfe 

zu leisten. 
 

� Nach Möglichkeit sollten die Angehörigen nicht den Zug betreten. 
 

� Das Verriegeln von Abteilen und Wagen ist aus Sicherheitsgründen von der Bundesbahn 
untersagt. 

 
� Vor Abfahrt des Zuges und auf den Zwischenstationen haben sich die Betreuer davon zu 

überzeugen, dass alle Waggontüren geschlossen sind. 
 

� Die Fenster im Abteil dürfen während der Fahrt nur auf einer Seite - höchstens bis zur 
Hälfte - geöffnet werden. Das Stehen auf den Sitzen, das Hinauslehnen, ebenso das Hi-
nauswerfen oder -halten von Gegenständen aus dem Fenster ist zu unterbinden. 

 
� Die Betreuer haben sich so im Waggon zu verteilen, dass sie die gesamte Gruppe überse-

hen können. 
 

� Auf Zwischenstationen darf nicht ausgestiegen werden. 
 

� Plattformen und Zugänge zu den Toiletten müssen von den Betreuern überwacht werden, 
möglichst zu unterbinden ist das Spielen in den Gängen. Der eigene Waggon darf von 
den Kindern/Jugendlichen nicht verlassen werden. 

 
� Bei Omnibusfahrten sind die Sitzplätze an den Türen von Betreuungspersonen zu beset-

zen, des Weiteren gelten für Omnibusfahrten die vorstehenden Hinweise entsprechend. 



12. G e s e t z e s t e x t 
 

des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
 
 
Nachfolgend eine Auflistung der für die Jugendverbandsarbeit (Sportjugend) wichtigen 
Paragraphen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes: 
 
 
§   1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 
§   2 Aufgaben der Jugendhilfe 
§   3 Freie und öffentliche Jugendhilfe 
§   4 Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe 
§   7 Begriffsbestimmungen 
§   8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
§   9 Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen 
§ 11 Jugendarbeit 
§ 12 Förderung der Jugendverbände 
§ 13 Jugendsozialarbeit 
§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
§ 15 Landesrechtsvorbehalt 
§ 22 Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 
§ 24 Ausgestaltung des Förderungsangebotes 
§ 27 Hilfe zur Erziehung 
§ 69 Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Jugendämter, Landesjugendämter 
§ 70 Organisation des Jugendamtes und des Landesjugendamtes 
§ 71 Jugendhilfeausschuss, Landesjugendhilfeausschuss 
§ 73 Ehrenamtliche Tätigkeit 
§ 74 Förderung der freien Jugendhilfe 
§ 75 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 
§ 80 Jugendhilfeplanung 
§ 81 Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen 
§ 84 Jugendbericht 
 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EINFÜHRUNG EINER BUNDESEINHEITLICHEN JUGENDLEITERINNEN- 

UND JUGENDLEITER-CARD IN NORDRHEIN-WESTFALEN 
RdErl. d. Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit v. 16.12.1999 – IV B 4 – 1207.14 – 
 
 
Jugendleiterinnen und Jugendleiter üben ihre Aufgabe ehrenamtlich aus. Um ihnen eine amtliche 
Legitimation zu geben, wird eine bundeseinheitliche Jugendleiter-Card im Format einer Scheck-
karte eingeführt. Sie ersetzt den bisherigen Jugendgruppenleiterausweis 

 
1. Zweck der amtlichen Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter 

 
Die Card dient 
 
1.1 zur Legitimation gegenüber dem Erziehungsberechtigten der Minderjährigen in der 

Jugendarbeit; 
 

1.2 zur Legitimation gegenüber staatlichen und nichtstaatlichen Stellen, von denen Bera-
tung und Hilfe gewünscht wird (z.B. Behörden der Bereiche Jugend, Gesundheit und 
Kultur, Informations- und Beratungsstellen, Polizei, Konsulate); 

 
1.3 zum Nachweis der Berechtigung für die Inanspruchnahme von Rechten und Vergüns-

tigungen, die an die Funktion "Jugendleiterin" und "Jugendleiter" oder ausdrücklich 
an diese Card anknüpfen können wie z.B. 
 Freistellung von Jugendleiterinnen und Jugendleitern 
 Erstattung von Verdienstausfall 
 Fahrpreisermäßigungen 
 Genehmigungen zum Zelten mit der Gruppe 
 Unterstützung bei der Planung und Finanzierung von Angeboten der Jugendarbeit 
 Besuche von Kulturveranstaltungen 
 Besuche von Freizeiteinrichtungen 
 Gebührenfreiheit oder -ermäßigung für das Entleihen von Medien und Geräten 

bei den Bildstellen 
 Materialbeschaffung 
 Dienstleistungen 

 
2. Voraussetzungen für die Ausstellung der Card 

 
2.1 Die Card ist für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit bestimmt, die 

ehrenamtlich als Jugendleiterinnen und Jugendleiter tätig sind. 
 

2.2 Die Jugendleiterin und der Jugendleiter im Sinne des § 73 SGB VIII – Kinder- und 
Jugendhilfe (SGB VIII) müssen für einen Träger der freien oder öffentlichen Jugend-
hilfe tätig sein. In Ausnahmefällen kann der Ausweis auch für Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter eines noch nicht anerkannten Trägers ausgestellt werden, sofern ein An-
trag auf Anerkennung gestellt und bereits förderungswürdige Arbeit geleistet wurde. 



2.3 Die Jugendleiterinnen und Jugendleiter müssen eine ausreichende praktische und the-
oretische Ausbildung erhalten haben und in der Lage sein, verantwortlich Aktivitäten 
mit Kindern und Jugendlichen zu gestalten, z.B. eine Gruppe zu leiten. Ihre notwen-
dige Qualifikation ergibt sich i. ü. aus § 1 Abs. 4, 5 des Gesetzes zur Gewährung von 
Sonderurlaub für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendhilfe (Sonderurlaubsgesetz) 
vom 31. Juli 1974 (GV.NRW.S.768), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. März 
1984 (GV.NRW.S.211) – SGV.NRW.216 

 
2.4 Jugendleiterinnen und Jugendleiter sollen in der Regel das 16. Lebensjahr vollendet 

haben. In besonders vom Träger begründeten Fällen kann die Card auch für Jugend-
leiterinnen und Jugendleiter, die erst 15 Jahre alt sind, ausgestellt werden. Bei Min-
derjährigen ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten erforderlich. 

 
3. Zuständigkeit und Verfahren 

 
3.1 Zuständig für die Ausstellung der Card ist das örtliche Jugendamt, in dessen Bereich 

die Antragstellerinnen und Antragsteller ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. In 
Ermangelung eines solchen in NRW ist das Jugendamt zuständig, in dessen Bereich 
der Träger oder dessen Untergliederung, für die die Antragstellerinnen und An-
tragsteller tätig sind, ihren Sitz haben. 
 

3.3 Die Qualifikation und die Tätigkeit als Jugendleiterin oder Jugendleiter gilt durch die 
Unterschrift des Trägers im Antrag auf Ausstellung der Card als bestätigt. 
 

3.4 Die Card ist in der Regel über den Träger den Berechtigten auszuhändigen. Die aus-
stellende Behörde übernimmt für die Befähigung der Inhaber keine Haftung. 

3.5  
3.6 Die Gültigkeitsdauer der Card beträgt bis zu drei Jahre. Wenn Voraussetzungen für 

die Ausstellung entfallen, ist die Card zurückzugeben. Liegen nach Ablauf der Gül-
tigkeitsdauer die Voraussetzungen für die Erteilung weiterhin vor, kann auf Antrag 
eine neue Card ausgestellt werden. 

 
4. Gegenseitige Anerkennung und Umsetzung 

 
4.1 Die Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter wird in allen Ländern der Bundesre-

publik Deutschland anerkannt 
 

4.2 Die Obersten Landesjugendbehörde ist bemüht, der Card auch über den staatlichen 
Bereich hinaus Geltung und Anerkennung zu verschaffen. 

 
5. Übergangs- und Schlussbestimmungen, Inkrafttreten 

 
5.1 Bisher ausgestellte Jugendgruppenleiterausweise bleiben bei Fortdauer der Voraus-

setzungen gültig. Ihre Gültigkeitsdauer wird nicht mehr verlängert. 
 

5.2 Der RdErl. d. Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales "Einführungseiner bun-
deseinheitlichen Jugendgruppenleiterausweises in NRW" v. 31.01.1984 
(SMBl.NRW.2160) wird aufgehoben. 

 
5.3 Dieser Erlass tritt am 01. Januar 2000 in Kraft. 



Merkblatt  
 

zum Formular für die Ausstellung einer Jugendleiter/in-Card 
 
 
� Für die Herstellung einer Jugendleiter/in-Card wird ein vollständig ausgefülltes Original-

formular  benötigt. Die Originalformulare haben eine laufende Nummer. Diese Nummerie-
rung ist auch wesentlicher Bestandteil der Card-Nummer. 
 

� Das Foto, die Unterschrift des Jugendleiters / der Jugendleiterin und die Nummer des Origi-
nalformulars werden eingescannt. Dieses ist nur mit dem Originalformular möglich. Für das 
Foto ist eine Klebefläche auf dem Formular aufgebracht, die ein Verrutschen oder Ablösen 
verhindert. 

 
� Die Angaben aus den roten Kästchen des Formulars sowie Foto, Unterschrift und Nummer 

werden auf die Jugendleiter/in-Card übertragen. Ein unvollständig ausgefülltes Formular 
wird zurückgegeben. 

 
� Beim Ausfüllen immer mit dem ersten Kästchen am linken Rand der Zeile beginnen. 
 
� Das Formular kann mit Blockschrift, mit der Schreibmaschine oder mit dem Computer aus-

gefüllt werden. Zum Ausfüllen mit dem PC steht eine Eingabemaske zur Verfügung (Min-
destvoraussetzungen: Windows 3.11, Word 6.0). 

 
� Mit der Computer-Eingabemaske kann das Formular ausgefüllt werden. Der Ausdruck muss 

auf dem Originalformular erfolgen. Ein Ausdruck des gesamten Formulars per Computer ist 
nicht möglich. 

 
� Die Computer-Eingabemaske kann ein zuständiger Träger gleichzeitig auf mehreren Rech-

nern installieren (z.B. zum parallelen Ausfüllen), dazu ist nur der einmalige Erwerb der Mas-
ke erforderlich. 

 
� Für die gescannte Unterschrift der Jugendleiterin / des Jugendleiters ist auf der Card nur we-

nig Platz vorhanden. Deshalb ist das Unterschriftfeld auf dem Formular durch einen dicken 
oberen und unteren Rand begrenzt. Linien, die in diesen Rand geraten, werden nicht einges-
cannt. Es ist ratsam, die Unterschrift mit einem schwarzen Kugelschreiber oder einem dün-
nen schwarzen Faserschreiber auszuführen, damit die Linien trotz der notwendigen leichten 
Verkleinerung gut lesbar sind. 

 
� Die Unterzeichnung des Antragsformulars hat durch den / die zuständigen Träger zu erfol-

gen. Hierzu sind die im jeweiligen Bundesland geltenden Bestimmungen und Richtlinien 
einzuhalten. 

 
� Die Dauer der Gültigkeit beträgt je nach Landesbestimmung bis zu 3 Jahre. 
 
� Eine Verlängerung der Jugendleiter/in-Card ist nicht möglich. Für eine erneute Ausstellung 

nach Ablauf der Gültigkeit oder bei Verlust ist ein neuer Antrag vollständig ausgefüllt einzu-
reichen. Aus Datenschutzgründen werden die Formulare nach Ausstellung der Card vernich-
tet. Die Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes ist gewährleistet. Die Daten werden nicht 
weitergegeben. 


